
Departement für Bau und Umwelt

Emegsmsam iz Feb. aüähurgaueää

Frauenfeld, 6. Februar 2024

Entscheid
Reg.-Nr. 2024/O18fFBA

VERKEHRSANORDNUNG gemäss Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG

Das Departement für Bau und Umwelt entscheidet:

1. Die Signale 2.59.1 /2.59.2 "Beginn
und Ende Zonenhöchstgeschwindigkeit 30 km/h"

und allfällige weitere Massnahmen werden gemäss Antrag vom 28. November 2023
und Situationsplan vom 22. November 2023 genehmigt.

Der Situationsplan kann bei der Gemeinde Bettwiesen eingesehen werden.

2. Dieser Entscheid ist gemäss Art. 107 Abs. 1 und 2 SSV durch die Gemeinde in
ortsüblicher Form (Gemeindestrasse) zu veröffentlichen.

3. Mitteilung an:
_ Gemeinde Bettwiesen
— Verkehrspolizei (vp—admin@kapo.tq.ch)
_ TBA (VA)

Departement für Bau und Umwelt
D mentschef

\—

Dominik Diezi

Rechtsmittel:

Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim Verwaltungsge—

richt des Kantons Thurgau, 8570 Weinfelden, Beschwerde erhoben werden. Die Be—
schwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie die Beweis-
mittel aufführen. Sie ist unterzeichnet in je einem Exemplar für die Beschwerdeinstanz
und die Beteiligten einzureichen. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.

Expediert: - 9. FEB. 2021:

Gemeinde, Ort Bettwiesen

Strasse, Weg Bahnhofstrasse, Schulstrasse, Aneterstrasse, Alpenblick

Antragsteller Gemeinde

Anordnung Erweiterung Zonenhöchstgeschwindigkeit 30 km/h


